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Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Rene Dierkes AfD
vom 14.07.2025

Zivilschutzbunker in Miinchen

Angesichts internationaler Krisen, hybrider Bedrohungslagen und militérischer Eskala-
tionen rickt der Schutz der Zivilbevolkerung wieder starker in den Fokus. Der Zustand
und die Verfligbarkeit von Schutzraumen, insbesondere in Gro3stadten wie Miinchen,
ist dabei von elementarer Bedeutung. Eine Bestandsaufnahme ist dringend geboten.

Die Staatsregierung wird gefragt:

11 Wie viele Zivilschutzbunker existieren derzeit im Stadtgebiet Miinchen
(bitte nach Baujahr und Lage aufschlisseln)? 3

1.2  Wie viele davon sind aktuell betriebsbereit, wie viele au’er Betrieb
oder entwidmet? 3

1.3 Welche dieser Bunker werden derzeit anderweitig genutzt (z. B. gewerb-
lich, kulturell, Lagerzwecke)? 3

21  Wie viele Schutzplatze fur die Zivilbevélkerung bestehen derzeit rech-
nerisch in Minchen? 3

2.2 Wie viele davon entsprechen aktuellen sicherheitstechnischen An-
forderungen? 4

2.3 Inwiefern sieht die Staatsregierung Handlungsbedarf zur Reaktivierung
oder Ertiichtigung vorhandener Bunkeranlagen? 4

3.1 Welche Zustandigkeiten bestehen hinsichtlich Betrieb, Instandhaltung und
Finanzierung der Bunker in Minchen (kommunal, staatlich, Bund)? 4

3.2  Welche dieser Schutzraume befinden sich im Eigentum des Bundes
oder anderer offentlicher Trager? 4

3.3  Welche Zustandigkeit GUbernimmt der Freistaat Bayern im Bereich des
baulichen Zivilschutzes? 4

41  Welche Investitionen wurden seit 2020 fir die Ertlichtigung oder War-
tung von Schutzraumen im Raum Munchen getatigt? 5

4.2 Welche Mittel sind fiir die kommenden Jahre in diesem Bereich vor-
gesehen? 5



Drucksache 19/7920 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode

Seite 2/8

4.3
5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

71

7.2
7.3
8.1

8.2

8.3

Gibt es konkrete Planungen fir Neubauten oder Reaktivierungen?

Welche Schutzrdume auflerhalb Minchens bestehen in Bayern in
vergleichbarer Form?

Wie bewertet die Staatsregierung die Versorgungslage fir die Be-
volkerung im Ernstfall?

Welche Versorgungskapazitaten (z.B. Luftfilter, Notstrom, Wasser-
versorgung) werden in bestehenden Bunkern aktuell vorgehalten?

Welche Rolle spielen Zivilschutzbunker in den aktuellen Ka-
tastrophenschutzkonzepten der Stadt Miinchen und des Freistaates?

Inwiefern sind sie in die Gesamtstrategie des Bevolkerungsschutzes
eingebunden?

Gibt es Notfallplane fir eine rasche Inbetriebnahme aulRer Dienst ge-
stellter Anlagen?

Wie viele Ubungen zur Nutzung oder Evakuierung von Schutzrdumen
wurden in Munchen seit 2020 durchgefihrt?

Welche Erkenntnisse ergaben sich aus diesen Ubungen?
Welche Schwachstellen wurden festgestellt?

Welche Position vertritt die Staatsregierung zum generellen Wieder-
aufbau eines Zivilschutzsystems in Deutschland?

Welche konkreten Initiativen bringt Bayern auf Bundesebene zur Star-
kung des Schutzraumnetzes ein?

Welche Riickmeldungen erhalt die Staatsregierung aus der Bevolkerung
zur Thematik Zivilschutz?
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Antwort

des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration
vom 19.08.2025

Vorbemerkunag:
Der Schutz der Zivilbevolkerung vor den Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen

(Zivilschutz), fallt gemaf Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 Grundgesetz (GG) in die ausschlieliche
Verantwortung des Bundes. Der Zivilschutz umfasst nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Zivilschutz-
und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) u.a. den Schutzbau.

Erganzend wird auf die Antwort des Staatsministeriums des Innern, fur Sport und
Integration (StMI) vom 10.06.2025 auf die Schriftliche Anfrage des Abgeordneten
Rene Dierkes (AfD) vom 11.04.2025 betreffend Zivilschutzvorrichtungen in Minchen
(Drs. 19/7062 vom 14.07.2025) Bezug genommen.

11  Wie viele Zivilschutzbunker existieren derzeit im Stadtgebiet Miin-
chen (bitte nach Baujahr und Lage aufschliisseln)?

Derzeit bestehen im Stadtgebiet Minchen noch 16 dem Zivilschutz gewidmete 6ffent-
liche Schutzraume (OSR). OSR wurden (iberwiegend ab Mitte der 1960er-Jahre bis
in die 1980er-Jahre errichtet, als vom Bund hierfur Férdermittel bereitgestellt wurden.
Nahere Angaben zur konkreten Lage und Zugéanglichkeit der OSR kénnen ohne Zu-
stimmung des Bundes nicht gemacht werden.

1.2 Wie viele davon sind aktuell betriebsbereit, wie viele auBer Betrieb
oder entwidmet?

Zunachst wird auf die Vorbemerkung und die dort zitierte Antwort des StMI auf Fra-
gen 3.1 bis 3.3 der Schriftlichen Anfrage vom 11.04.2025 betreffend Zivilschutzvor-
richtungen in Munchen (Drs. 19/7062) Bezug genommen. Es ist derzeit nicht davon
auszugehen, dass die noch bestehenden Anlagen ihrem urspriinglichen Schutzniveau
entsprechend betriebsbereit sind.

Zwischen 2005 und 2022 wurden 18 Anlagen in der Landeshauptstadt Miinchen aus
der Zivilschutzbindung entlassen.

1.3 Welche dieser Bunker werden derzeit anderweitig genutzt (z.B.
gewerblich, kulturell, Lagerzwecke)?

Uberwiegend handelt es sich bei den OSR um Mehrzweckanlagen, mehrheitlich Tief-
garagen, die fiir inren originaren Verwendungszweck zur Verfiigung stehen. Uber die
konkrete Nutzung einzelner Schutzrdume liegen der Staatsregierung dartiber hinaus
keine Erkenntnisse vor.

21 Wie viele Schutzplitze fiir die Zivilbevilkerung bestehen derzeit
rechnerisch in Miinchen?
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2.2 Wie viele davon entsprechen aktuellen sicherheitstechnischen An-
forderungen?

Die Fragen 2.1 und 2.2 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Auf die in der Vorbemerkung benannte Antwort des StMI auf Fragen 3.1 bis 3.3 der
Schriftlichen Anfrage vom 11.04.2025 betreffend Zivilschutzvorrichtungen in Miinchen
(Drs. 19/7062) wird verwiesen.

2.3 Inwiefern sieht die Staatsregierung Handlungsbedarf zur Reaktivierung
oder Ertiichtigung vorhandener Bunkeranlagen?

Die Gefahr eines moglichen Angriffs auf Europa und Deutschland ist real. Es gilt, die
Abwehr- und Verteidigungsfahigkeit der Bundesrepublik insgesamt zu starken. Dies
erfordert auch einen leistungsfahigen Zivilschutz, um das Durchhaltevermdgen der
Bevdlkerung im Spannungs- oder Verteidigungsfall zu starken. Auch wenn bei einem
militarischen Angriff nicht mit flachendeckenden Bombardierungen zu rechnen sein
wird, besteht die Notwendigkeit, auf mogliche Raketenschlage angemessen vorbereitet
zu sein. Wie die Geschehnisse in der Ukraine und im Nahen Osten zeigen, sind Vor-
kehrungen zu treffen, um im Ernstfall auch einer gréReren Zahl potenziell gefahrdeter
Personen Schutz zu bieten. Ein modernes Schutzraumkonzept des Bundes wird dabei
nicht nur auf neue Bunker setzen kdnnen, sondern besonders auf eine Nutzung von
bereits bestehenden oder ohnehin im Bau befindlichen Anlagen wie Tiefgaragen,
U-Bahnhofen, Nah- und Fernbahnhéfen mit unterirdischem Gleisverlauf etc.

3.1  Welche Zustandigkeiten bestehen hinsichtlich Betrieb, Instandhaltung
und Finanzierung der Bunker in Miinchen (kommunal, staatlich,
Bund)?

Die offentlichen Schutzraume sind von den Gemeinden im Rahmen der Bundesauf-
tragsverwaltung zu verwalten und auf Kosten des Bundes zu unterhalten (§7 Abs. 1
Satz 2 ZSKG). Fur den Betrieb und die etwaige Instandsetzung bzw. -haltung der
OSR im Stadtgebiet Miinchen ist daher die Landeshauptstadt Miinchen zustandig.
Mafgeblich flr das Ergreifen erforderlicher MalRnahmen ist die Bereitstellung aus-
reichender finanzieller Mittel durch den Bund, der die notwendigen Sachkosten fiir
OSR zu tragen hat.

3.2 Welche dieser Schutzraume befinden sich im Eigentum des Bundes
oder anderer 6ffentlicher Trager?

Von den 16 offentlichen Schutzraumen in Miinchen befinden sich drei Anlagen im
Eigentum des Freistaates Bayern (vgl. bereits die Antwort des StMI auf Fragen 1.1
bis 1.3 der Schriftlichen Anfrage vom 11.04.2025 betreffend Zivilschutzvorrichtungen
in Miinchen, Drs. 19/7062) und vier Anlagen im Eigentum der Landeshauptstadt. Die
Ubrigen Schutzraume sind in Privatbesitz.

3.3 Welche Zustindigkeit libernimmt der Freistaat Bayern im Bereich
des baulichen Zivilschutzes?

Nach Maligabe des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes beschrankt sich die
Zustandigkeit des Freistaates Bayern auf die Zustimmung zu Veranderungen an 6ffent-
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lichen Schutzraumen, die deren zweckgemafle Benutzung beeintrachtigen kdnnten (§7
Abs. 2 Satz 1 ZSKG) sowie die Entlassung aus der Zivilschutzbindung. Diese Aufgabe
wird von den Regierungen wahrgenommen, siehe Art. 9 Zustandigkeitsgesetz (ZustG).

41 Welche Investitionen wurden seit 2020 fiir die Ertiichtigung oder
Wartung von Schutzraumen im Raum Miinchen getitigt?

4.2 Welche Mittel sind fiir die kommenden Jahre in diesem Bereich vor-
gesehen?

Die Fragen 4.1 und 4.2 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Auf die Vorbemerkung und die dort zitierte Antwort des StMI auf die Fragen 4.2 und
4.3 der Schriftlichen Anfrage vom 11.04.2025 betreffend Zivilschutzvorrichtungen in
Minchen (Drs. 19/7062) wird Bezug genommen.

4.3 Gibt es konkrete Planungen fiir Neubauten oder Reaktivierungen?

Auf die Vorbemerkung und die Antwort des StMI zu den Fragen 5.2 und 5.3 der
Schriftlichen Anfrage vom 11.04.2025 betreffend Zivilschutzvorrichtungen in Miinchen
(Drs. 19/7062) wird Bezug genommen.

Ein modernes Schutzraumkonzept wird derzeit vom Bund unter Federfihrung des
Bundesamtes fir Bevdlkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) erarbeitet. Die
Vorlage des Konzepts ist fuir 2025 angekindigt.

51 Welche Schutzraume auBerhalb Miinchens bestehen in Bayern in
vergleichbarer Form?

In Bayern befinden sich noch 150 dem Zivilschutz gewidmete OSR. Ihre Anzahl sowie
die Zahl der Schutzplatze verteilt sich auf die Regierungsbezirke wie folgt:

Regierungsbezirk | Anzahl OSR | Schutzplitze
Oberbayern 57 36812
Niederbayern 19 11976
Oberpfalz 18 9493
Oberfranken 13 6641
Mittelfranken 12 8967
Unterfranken 11 9868
Schwaben 20 12701
Bayern 150 96458

5.2 Wie bewertet die Staatsregierung die Versorgungslage fiir die Be-
volkerung im Ernstfall?

Mehr als ein Viertel der in Deutschland noch vorhandenen 579 OSR liegen im Frei-
staat Bayern. Auch wenn diese derzeit nicht ihrem urspriinglichen Schutgniveau ent-
sprechend einsatzfahig sind, bieten sie dennoch einen Grundschutz. Im Ubrigen bie-



Drucksache 19/7920 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 6/8

tet die in Deutschland vorhandene gute und Uberwiegend massive Bausubstanz gute
Voraussetzungen fiir einen Schutz vor Kollateralschaden (berstende Fensterscheiben,
umherfliegende Trimmerteile etc.). Eine gezielte Ausweitung der Kapazitaten, z. B. durch
die Einbeziehung insbesondere auch bereits bestehender Bauwerke wie Tiefgaragen,
U-Bahnhdfen, Nah- und Fernbahnhéfen mit unterirdischem Gleisverlauf wird als sinn-
volle Erganzung erachtet. Auf die Antwort zu Frage 2.3 wird erganzend verwiesen.

5.3 Welche Versorgungskapazitidten (z.B. Luftfilter, Notstrom, Wasser-
versorgung) werden in bestehenden Bunkern aktuell vorgehalten?

Die funktionale Erhaltung der OSR wurde mit der 2007 getroffenen Entscheidung,
das bisherige Schutzraumkonzept aufzugeben, eingestellt. Die Wartung und Instand-
haltung der zivilschutztechnischen Ausstattung (z.B. Luftfilter, Notstromversorgung,
Schutzraumtore) fand seither nicht mehr statt. Nach der vom Bund vorgenommenen
Bestandsaufnahme kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine ausreichend
funktionstiichtige Vorhaltung dieser Versorgungskapazitaten in den OSR gegeben ist.

6.1 Welche Rolle spielen Zivilschutzbunker in den aktuellen Ka-
tastrophenschutzkonzepten der Stadt Miinchen und des Freistaates?

Zunachst wird auf die Antwort des StMI auf die Fragen 6.2 und 6.3 der Schriftlichen
Anfrage vom 11.04.2025 betreffend Zivilschutzvorrichtungen in Miinchen (Drs. 19/7062)
verwiesen. Bunker bzw. OSR verfolgen einen spezifischen Zivilschutzzweck, der fiir
Katastrophenlagen nicht in gleicher Weise von Bedeutung ist. Insbesondere werden
OSR weder sinnvoll als Notunterkunft noch als Verpflegungseinrichtung in Betracht
kommen.

6.2 Inwiefern sind sie in die Gesamtstrategie des Bevolkerungsschutzes
eingebunden?

Ein modernes Schutzraumkonzept des Bundes liegt noch nicht vor. Auch sind die
vorhandenen OSR nicht voll einsatzbereit. Vor diesem Hintergrund ist eine Bertick-
sichtigung in einer Gesamtstrategie des Bevolkerungsschutzes nicht sinnvoll méglich.

6.3 Gibt es Notfallplane fiir eine rasche Inbetriebnahme auler Dienst
gestellter Anlagen?

Plane des Bundes fir eine Reaktivierung bereits entwidmeter Anlagen sind nicht be-
kannt. DarUber hinaus kénnen Eigentimer der aus der Zivilschutzbindung entlassenen
ehemaligen OSR frei (iber deren kiinftige Verwendung verfligen, sie z.B. umbauen
oder auch entfernen.

71 Wie viele Ubungen zur Nutzung oder Evakuierung von Schutzriumen
wurden in Miinchen seit 2020 durchgefiihrt?

7.2 Welche Erkenntnisse ergaben sich aus diesen Ubungen?
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7.3 Welche Schwachstellen wurden festgestellt?
Die Fragen 7.1 bis 7.3 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Angesichts der aufgezeigten Situation scheiden relevante Ubungsszenarien zur Nut-
zung von OSR aus.

8.1  Welche Position vertritt die Staatsregierung zum generellen Wieder-
aufbau eines Zivilschutzsystems in Deutschland?

Die aktuelle Bedrohungslage erfordert sowohl eine militarische Starkung als auch
einen leistungsfahigen Zivilschutz.

8.2 Welche konkreten Initiativen bringt Bayern auf Bundesebene zur
Starkung des Schutzraumnetzes ein?

Bayern hat sich gemeinsam mit den anderen Landern im Rahmen der Standigen Kon-
ferenz der Innenminister und -senatoren der Lander (Innenministerkonferenz — IMK)
seit dem Friihjahr 2022 nachdrticklich fir eine Starkung der Zivilen Verteidigung und
des Zivilschutzes eingesetzt. Dies schlie3t den Schutzbau ein. Auch die NATO hat in-
zwischen klare Signale gegeben, mehr Geld flir den Zivilschutz zur Verfligung zu stellen.

8.3 Welche Rickmeldungen erhalt die Staatsregierung aus der Be-
volkerung zur Thematik Zivilschutz?

Bilrgeranfragen zum Zivilschutz sind vielfaltig. Zumeist wird der Wunsch nach einer
verzahnten, abgestimmten Vorgehensweise aller beteiligten Stellen artikuliert und um
Informationen gebeten. Die Staatsregierung setzt sich auf Bundesebene flir eine ko-
ordinierte Risiko- und Krisenkommunikation sowie eine ausreichende Bereitstellung
von Informationen iber Schutzangebote ein, die flir den Bereich des Zivilschutzes
dem BBK obliegt.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal Gberpruft. Die korrekte Zitierweise liegt in
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit kbnnen Internetadressen verkiirzt dargestellt sein.
Die vollstandige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusatzlich ist diese als Fulnote vollstandig dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und
der Ausschusse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsubersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen
zur Verfigung.


http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen

	1.1	Wie viele Zivilschutzbunker existieren derzeit im Stadtgebiet München (bitte nach Baujahr und Lage aufschlüsseln)?
	1.2	Wie viele davon sind aktuell betriebsbereit, wie viele außer Betrieb oder entwidmet?
	1.3	Welche dieser Bunker werden derzeit anderweitig genutzt (z. B. gewerblich, kulturell, Lagerzwecke)?

	2.1	Wie viele Schutzplätze für die Zivilbevölkerung bestehen derzeit rechnerisch in München?
	2.2	Wie viele davon entsprechen aktuellen sicherheitstechnischen Anforderungen?
	2.3	Inwiefern sieht die Staatsregierung Handlungsbedarf zur Reaktivierung oder Ertüchtigung vorhandener Bunkeranlagen?

	3.1	Welche Zuständigkeiten bestehen hinsichtlich Betrieb, Instandhaltung und Finanzierung der Bunker in München (kommunal, staatlich, Bund)?
	3.2	Welche dieser Schutzräume befinden sich im Eigentum des Bundes oder anderer öffentlicher Träger?
	3.3	Welche Zuständigkeit übernimmt der Freistaat Bayern im Bereich des baulichen Zivilschutzes?

	4.1	Welche Investitionen wurden seit 2020 für die Ertüchtigung oder Wartung von Schutzräumen im Raum München getätigt?
	4.2	Welche Mittel sind für die kommenden Jahre in diesem Bereich vorgesehen?
	4.3	Gibt es konkrete Planungen für Neubauten oder Reaktivierungen?

	5.1	Welche Schutzräume außerhalb Münchens bestehen in Bayern in vergleichbarer Form?
	5.2	Wie bewertet die Staatsregierung die Versorgungslage für die Bevölkerung im Ernstfall?
	5.3	Welche Versorgungskapazitäten (z. B. Luftfilter, Notstrom, Wasserversorgung) werden in bestehenden Bunkern aktuell vorgehalten?

	6.1	Welche Rolle spielen Zivilschutzbunker in den aktuellen Ka­tastrophenschutzkonzepten der Stadt München und des Freistaates?
	6.2	Inwiefern sind sie in die Gesamtstrategie des Bevölkerungsschutzes eingebunden?
	6.3	Gibt es Notfallpläne für eine rasche Inbetriebnahme außer Dienst gestellter Anlagen?

	7.1	Wie viele Übungen zur Nutzung oder Evakuierung von Schutzräumen wurden in München seit 2020 durchgeführt?
	7.2	Welche Erkenntnisse ergaben sich aus diesen Übungen?
	7.3	Welche Schwachstellen wurden festgestellt?

	8.1	Welche Position vertritt die Staatsregierung zum generellen Wiederaufbau eines Zivilschutzsystems in Deutschland?
	8.2	Welche konkreten Initiativen bringt Bayern auf Bundesebene zur Stärkung des Schutzraumnetzes ein?
	8.3	Welche Rückmeldungen erhält die Staatsregierung aus der Bevölkerung zur Thematik Zivilschutz?

	Hinweise des Landtagsamts

